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Ausgabe 44/2009 vom 28. Dezember 2009 
 

(E-Mail-Version) 
 

I n h a l t :  
 
 
1. Bekanntmachung des Zweckverbands für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe 

Kö. d. ö. R. Jockgrim:  Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 
1. Bekanntmachung des Zweckverbands für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe 

Kö. d. ö. R. Jockgrim:  Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 
 
 
 
Nach Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 durch den Rechnungsprüfungsaus-
schuss am 08. Dezember 2009 hat die Verbandsversammlung aufgrund des § 27 Abs. 3 der EigAnVO 
für Rheinland-Pfalz in der Sitzung am 08. Dezember 2009 den Jahresabschluss 2008 der Wasserver-
sorgung Germersheimer Südgruppe festgestellt und der Verbandsleitung die erforderliche Entlastung 
erteilt. 
 
Der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer lautet wie folgt: 
 

Bestätigungsvermerk 
(gemäß § 322 HGB) 

 
für das 

Wasserwerk des Zweckverbandes für Wasserversorgung 
Germersheimer Südgruppe K.d.ö.R. Jockgrim 

 
zum 31.12.2008 

 
Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 
31.12.2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
des Betriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 
 



 

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 89 GemO Rheinland-Pfalz unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf Basis von Stichproben beurteilt. 
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter des Betriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkung zu keinen Einwendungen geführt: 
 
Für Altersteilzeitverhältnisse wurde die erforderliche Rückstellung nach § 249 Abs. 1 HGB in einer 
Größenordnung von T€ 188 nicht gebildet. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss mit der genannten Einschränkung den deutschen handelsrechtlichen und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. 
 
 
Ludwigshafen, den 05. August 2009 
 
Dr. Mario Burret, Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 mit Lagebericht und dem Bestätigungsbericht sowie dem Bes-
tätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer liegt in der Zeit vom 11. Januar 2010 bis 22. Januar 2010 wäh-
rend der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim, Jockgrim, Rülzheim sowie 
der Stadtverwaltung Wörth in deren Dienstzimmern öffentlich aus. 
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